
Häckseldienst 2025

Sperriges, brennbares Material ist je nach Gewicht mit 
1 bis 4 Gebührenmarken zur frankieren.

Einige Beispiele:

Sofa 3-plätzig  4 Marken
Matratze   3 Marken
1 Polsterstuhl  2 Marken
1 Paar Ski ohne Bindung 1 Marke

Weiche Materialien (Teppiche, Matratzen, usw.) sind mit einer Halteschnur kompakt 
zusammenzubinden. Grosse Möbel (z.B. Schränke, Bettgestelle, Tische) sind zu zerlegen 
und ebenfalls zusammenzubinden. Latten und Bretter sind nötigenfalls zu zersägen.  
Die Maximallänge darf 1.5 Meter nicht überschreiten!

Zur Sammlung darf nur brennbares Material bereitgestellt werden! Für Metallstangen, 
Velos, usw. ist die Wertstoffsammesstelle Werkhof Schöntal zu benützen.

Gemäss Abfallreglement der Gemeinde Zell vom 21. September 2020, 
Artikel 3, Kehrichtsäcke und Sperrgut immer erst am Abfuhrtag
auf gemeinsamen Haufen oder in Containern bereitstellen.

Sperrgut Gebührenliste

www.zell.ch

bis 5 Kilo = 1 Marke bis 10 Kilo = 2 Marken bis 20 Kilo = 3 Marken
bis 25 Kilo = 4 Marken

Jährliche Grundgebühr pro Haushaltung (exkl. MwSt.)

1- bis 1½-Zimmer-Wohnungen Fr.  74.40
2- und Mehrzimmer-Wohnungen Fr. 114.00

Gebühren Kehrichtsäcke (inkl. MwSt.)

Bogen à 10 Kehrichtmarken Fr.  18.00
 17-Liter-Sack Fr.   0.90  ½ Marke
 35-Liter-Sack Fr.   1.80  1 Marke
 60-Liter-Sack Fr.   3.60  2 Marken
110-Liter-Sack Fr.   5.40  3 Marken

Container aus Gewerbe und Industrie (inkl. MwSt.)

pro Leerung ungepresst Fr.  50.00  1 Plombe
pro Leerung gepresst Fr. 100.00  2 Plomben

Verkaufsstellen für Kehrichtsäcke und Gebührenmarken:
– Gemeindeverwaltung Zell in Rikon
– Volg Rikon
– Coop Kollbrunn
– Migros Kollbrunn
– Dorfladen Rämismühle
– Migros Turbenthal
– Aldi Turbenthal

Verkaufsstellen für Containerplomben:
– Gemeindeverwaltung Zell in Rikon
– Volg Rikon

Weitere Details finden Sie auf unserer Homepage www.zell.ch.

Polizei 117
Feuerwehr 118
Dargebotene Hand 143
Sanität/Rettungsdienst 144
Telefonhilfe für Kinder und Jugendliche 147
Rettungsflugwacht 1414
Vergiftungen 145
Toxikologisches Informationszentrum 044 251 51 51 

Pikett Werkhof 079 483 88 93
Bei Notfällen (z.B. Wasserleitungsbruch) können Sie 
den Werkhof ausserhalb der Öffnungszeiten erreichen.

Notizen

Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern

Die Liegenschafteneigentümer werden, gestützt auf § 3–17 der kantonalen Strassenabstands-
verordnung, aufgefordert, Bäume und Sträucher, welche in den Strassen- bzw. Trottoir Raum 
ragen, auf die Strassen- bzw. Trottoir Grenze zurück zu schneiden, wobei das Lichtraumprofil 
über dem Trottoir bis auf eine Höhe von 2.5 m und derjenige über der Fahrbahn bis 4.5 m von 
jeglichem Ast- und Blattwerk frei sein muss. 

Sträucher auf der Kurveninnenseite sind auf 80 cm zurück zu schneiden. Strassenlampen, 
Verkehrssignaltafeln, Spiegel und Strassennamensschilder dürfen nicht überwachsen sein. 
Hydranten müssen gut sichtbar, bedienbar und mit einem mobilen Löschgerät jederzeit 
erreichbar sein.

Besteht eine unmittelbare Gefährdung für Verkehrsteilnehmer, kann der Strasseneigentümer
die erforderlichen Massnahmen bei Nichtbefolgen zu Lasten der säumigen Anstösser selber
treffen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Vorname/Name

Strasse/Nr.

PLZ/Ort

E-Mail/Mobile

Datum

Unterschrift

Gewünschte Häckseltage bitte ankreuzen:

 5. März 2025  19. März 2025  2. April 2025   16. April 2025

 10. September 2025  1. Oktober 2025  5. November 2025 

Häckselgut 

 liegen lassen

 mitnehmen

Bemerkungen

Die Anmeldung hat bis 3 Tage vor dem Termin zu erfolgen.
  
Anmeldetalon senden an:   
Ernst Spalinger AG   oder per E-Mail an:
Gartenbau    info@spalinger-ag.ch
8487 Zell
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